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ſchehen . — Der Staatsdiener kann jedoch , aber ohne Anſprüche auf Ruhegehalt , den

Dienſt aufkünden . Für Diener - Wittwen und Waiſen ſorgt der Staat durch Penſions —

zuſchuß zum Wittwengehalt .

2 . Staatsregierung .
I. Von dem Großherzoge .

Dem Großherzoge kommen alle Rechte und Ehren der königlichen Würde

zu. Sein Titel lautet : N. N. Großherzog von Baden , Herzog von Zäh —

ringen . Das Wappen hat im Felde rechts oben einen ſchrägrechten ,

goldenen Balken im purpurnen Felde , als Wappenzeichen des ganzen ſouverä⸗
nen Staates , und links unten einen goldenen , ſtreitfertigen , linksgehenden
Löwen mit ausgeſchlagener Zunge , als Wappenzeichen der zähringiſchen
Abſtammung , auf dem die Krone ruht , aus der , um das Schild hängend ,
die Kette des Hausordens der Treue mit unten hängenden Inſignien hervor —
geht. Die Civiliſte des Großherzogs beſteht für die Dauer der jetzigen
Regierung in jährlichen 650 . 000 fl. , und der zu Benutzung der zur Hof —
haushaltung gehörigen Gebäude , Grundſtücke und Rechte . Die Regie —
rungs - Nachfolge iſt nach den Beſtimmungen der Deklaration vom 4.

Oktober 1817 beſtimmt .

II . Von den Landſtänden .

Wie bei der Verfaſſungsurkunde nachgewieſen worden iſt , beſtehen zwei
Kammern , die erſte , welche aus dem hohen Adel , den Standes - und

Grundherren ꝛc. , die zweite , welche aus von dem Volke gewählten Vertretern
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beſteht . — Sie theilen das Recht der Geſetzgebung und der Beſteuerung mit E. di
der Staatsregierung . L. Dit

IIll . Das Staats⸗Miniſterium 0 Dat

iſt die höchſte vollziehende und berathende Stelle des Landes . Den Vor — aönt
ſitz führt der Großherzog ; zu ſeinem Geſchäftskreis gehören alle Ver⸗ 15

faſſungs⸗ , Geſetzgebungs - und wichtige Bundes - Angelegenheiten , Verhand — kunn
lungen mit den Landſtänden ꝛc. Es beſteht aus den Miniſtern und Mini⸗ 5

ſterial - Chefs. 10

3 . Staatsverwaltung .
A. Behörden . 1

I . Das Miniſterium des großherzoglichen Hauſes und der

auswärtigen Angelegenheiten ,

welches für nicht zur kollegialen Berathung geeignete Gegenſtände eine beſondere
diplomatiſche Sektion hat , beſorgt die Angelegenheiten für das großherzogliche
Haus und die Geſchäfte mit dem Auslande . Die Ober - Poſtdirektion

unterſteht dieſem Miniſterium , welche die Generalpoſtkaſſe , die Poſtreviſion ,
Poſtinſpektion , 13 Poſtämter und 87 Poſthaltereien zu leiten hat . Auch
das Nationaltheater in Mannheim iſt dieſem Miniſterium untergeordnet .
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